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B7-0196/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Aussichten der Doha-
Entwicklungsagenda (DDA) im Anschluss an die Siebte WTO-Ministerkonferenz in 
Genf

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Doha-Ministererklärung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 
14. November 2001,

– unter Hinweis auf die Doha-Ministererklärung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 
18. Dezember 2005,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 5. September 20061 zur Aussetzung der 
Doha-Verhandlungen und vom 9. Oktober 20082 zur Zukunft der WTO-
Entwicklungsagenda von Doha,

– unter Hinweis auf die von den Staats- und Regierungschefs der G20 am 25. September 
2009 in Pittsburgh abgegebene Erklärung,

– unter Hinweis auf die von der UNCTAD in ihrem Bericht von 2007 über Handel und 
Entwicklung und im Carnegie Endowment-Bericht vom Mai 2006 mit dem Titel 
„Gewinner und Verlierer der Doha-Runde“ vorgenommenen Schätzungen zum 
prognostizierten BIP-Wachstum der Entwicklungsländer als Folge des Abschlusses der 
Doha-Runde; ferner unter Hinweis auf verschiedene UNCTAD-Veröffentlichungen zum 
Beitrag des internationalen Handels zur Verwirklichung der Millennium-
Entwicklungsziele,

– unter Hinweis auf die Zusammenfassung des Vorsitzenden im Anschluss an die Siebte 
WTO-Ministerkonferenz am 2. Dezember 2009,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Doha-Entwicklungsagenda (DDA) 2001 mit den folgenden 
Zielvorgaben initiiert wurde: Eröffnung neuer Möglichkeiten für den Handel, Stärkung 
der multilateralen Handelsregeln, Korrektur der derzeitigen Ungleichgewichte im 
Handelssystem und Unterordnung des Handels unter das Ziel der nachhaltigen 
Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Integration der 
Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder (LDCs),

B. in der Erwägung, dass die DDA 2001 ohne die volle Zustimmung der Entwicklungsländer 
zum gesamten Inhalt lanciert wurde; in der Erwägung, dass der endgültige Beschluss über 
den Inhalt der DDA auf der Fünften WTO-Ministerkonferenz im Jahre 2003 in Cancun 
gefasst wurde, nachdem einige afrikanischen WTO-Mitgliedstaaten die Konferenz auf 

1 Angenommene Texte dieses Datums, P6_TA(2006)0350.
2 Angenommene Texte dieses Datums, P6_TA(2008)0471.
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dramatische Weise verlassen hatten; in der Erwägung, dass die DDA-Verhandlungen 
zweimal – 2006 und 2008 – unterbrochen wurden und seit einem Jahr kontinuierlich 
blockiert sind,

C. in der Erwägung, dass der entwicklungspolitische Inhalt der DDA in den letzten fünf 
Jahren langsam, aber stetig zum Nachteil vor allem der am wenigsten entwickelten Länder 
verlagert worden ist, unter anderem durch die Beschränkung der Maßnahmen zugunsten 
einer besonderen und differenzierten Behandlung (STD) für die Entwicklungsländer auf 
einige wenige unwirksame Maßnahmen,

D. unter Hinweis darauf, dass die von Einrichtungen einschließlich der UNCTAD, der 
Weltbank, des Overseas Development Institute und der Carnegie Endowment erstellten 
Prognosen und Studien in ihren Schätzungen übereinstimmen, dass der BIP-
Wachstumseffekt für die Entwicklungsländer marginal sein und sich in fast sämtlichen 
LDCs auf weniger als ein halbes Prozent belaufen wird und in erster Linie den drei 
Schwellenländern China, Brasilien und Indien zugute kommen wird, während einige der 
am wenigsten entwickelten Länder sogar einen negativen Wachstumseffekt hinnehmen 
müssen,

E. unter Hinweis darauf, dass es den Annahmen über die soziale und ökologische Wirkung 
der DDA an einer ernsthaften Nachhaltigkeitsprüfung mangelt, die für neue Vorschläge in 
den DDA-Arbeitsgruppen zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen, nichtlandwirtschaftlichen 
Fertigwaren und Dienstleistungen aktualisiert wird,

F. unter Hinweis darauf, dass sich die weltweite Situation seit der Einleitung der DDA im 
Jahre 2001 dramatisch geändert hat, neue Herausforderungen aufgetreten sind und neue 
weltweite politische Zielvorgaben festgelegt wurden, beispielsweise die Bewältigung des 
sich beschleunigenden Klimawandels, die verheerende Nahrungsmittelknappheit in vielen 
armen Ländern, die beträchtlichen Wertverluste in der Finanzkrise und eine neue 
weltweite Flut von sozialen Notlagen aufgrund der Wirtschaftskrise,

G. in der Erwägung, dass in den letzten zehn Jahren eine Vielzahl von bilateralen 
Handelsabkommen abgeschlossen worden ist, die aggressiv auf die vollständige 
Deregulierung der Märkte abzielen, die Gleichheit bei den multilateralen 
Ausgangsbedingungen beseitigen und die Bedeutung von Zollsenkungen durch die DDA 
sowie die Bedeutung von multilateralen Handelsregeln generell zunichte machen; in der 
Erwägung, dass die EU seit ihrer 2006 unter dem Titel „Globales Europa“ eingeleiteten 
Strategie eine aggressive bilaterale Handelspolitik verfolgt,

H. in der Erwägung, dass die vielfältigen weltweiten Herausforderungen – Klimawandel, 
soziale Ausgrenzung, verbreitete Hungersnöte und Ausmaß der Finanz- und 
Wirtschaftskrise – eine Umkehr bei den WTO-Regeln fordern, die oftmals die genannten 
Probleme verschärft haben, sowie ein neues System einer weltweiten wirtschaftlichen 
Governance, bei der die WTO und die Festlegung von multilateralen Handelsregeln fest 
im System der Vereinten Nationen verankert werden und bei der für Kohärenz mit 
anderen weltweiten politischen Zielen gesorgt wird,

1. nimmt die Schlussfolgerungen der Siebten WTO-Ministerkonferenz vom 2. Dezember 
2009 in Genf zur Kenntnis; bedauert die Irrelevanz dieses weltweiten Ministertreffens, die 
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darin zum Ausdruck kommt, dass es nicht gelungen ist, die tiefste Finanz- und 
Wirtschaftskrise der Ära der globalisierten Wirtschaft angemessen zu bewältigen, zu 
deren Entstehung die WTO selbst beigetragen hat, bzw. für eine angemessene 
Verknüpfung des internationalen Handels mit der Klimakonferenz in Kopenhagen zu 
sorgen;

2. fordert die Mitgliedstaaten der WTO auf, die Schlussfolgerungen aus acht Jahren 
erfolgloser Verhandlungen über die DDA zu ziehen und anzuerkennen, dass die DDA 
kein Potenzial mehr bietet, eine nachhaltige Entwicklung für die bedürftigsten Länder zu 
fördern; fordert die Kommission und den Rat auf, eine neue Agenda für die WTO zu 
erörtern und dazu die Welthandelsregeln an das Erfordernis der Vorbeugung einer 
Finanzkrise, der Förderung der Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung und der 
Nahrungsmittelsouveränität, der Bekämpfung der Armut und der Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele (MEZ) sowie der Ziele im Hinblick auf die Bekämpfung 
des Klimawandels anzupassen;

3. fordert die WTO-Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den politischen Erwartungen, die 
derzeit an die weltweiten Institutionen gerichtet werden, nachzukommen und sich dazu 
auf gemeinsame und differenzierte weltweite ökologische und soziale Standards für den 
Handel zu einigen, einschließlich von Regeln für die Differenzierung von Erzeugnissen je 
nach Produktions- und Verarbeitungsmethode, z. B. Energieintensität;

4. fordert die WTO-Mitgliedstaaten dringend auf, sich auf Grundsätze zu einigen, die die 
Ziele der Nahrungsmittelsicherheit und die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln 
fördern, einschließlich der Achtung für sämtliche Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die auf 
die Erleichterung des Zugangs zu Grundnahrungsmitteln zu erschwinglichen Preisen 
gerichtet sind und ihr Recht auf die Kontrolle der Einfuhr- und Ausfuhrvolumen von 
Grundnahrungsmitteln  gewährleisten, wobei gleichzeitig ein Verbot aller Subventionen 
für die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse einzuführen ist und ausländische 
Investitionen in den Nahrungsmittel- und Vertriebssektor an Kriterien geknüpft werden 
müssen, die sich auf die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln beziehen;

5. fordert die WTO-Mitgliedstaaten auf, sich auf Grundsätze zu einigen, mit denen 
anhaltende Handelsungleichgewichte vermieden werden, einschließlich mit Hilfe von 
nationalen und regionalen Obergrenzen, Maßnahmen zur Verhinderung einer aggressiven 
Ausrichtung auf den Export, höheren und verbindlichen Sozialstandards und einer 
Neufestlegung der Antidumping-Bestimmungen unter Einbeziehung der Dimension des 
Umweltdumpings, und Kriterien und Grenzen für die Liberalisierung der 
Finanzdienstleistungen auszuarbeiten; betrachtet regionale Integrationsmodelle und die 
Stärkung der regionalen Handelsbeziehungen als gangbare wirtschaftliche Alternative zu 
den potenziellen Fallgruben des Welthandels;

6. betrachtet die WTO als wertvollen Bestandteil eines jedweden neuen Systems der 
weltweiten wirtschaftlichen Governance, wenn sie wieder in die Familie der UN-
Institutionen eingegliedert wird; betrachtet den internationalen Handel als wichtigen 
Bestandteil der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung, wenn er in den Katalog von 
weltweiten Regeln und Übereinkommen über Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und 
die Achtung sämtlicher Menschenrechte eingebunden wird;
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7. empfiehlt den WTO-Mitgliedstaaten, als ersten Schritt in Richtung auf eine solche neue 
UN-Handelsorganisation (UNTO) den Verwaltungsgremien der wichtigsten multilateralen 
Umweltabkommen, der UNCTAD, der FAO, der IAO und dem UNFCC eine ständige 
Präsenz und ein Sekretariat innerhalb der WTO zu geben, damit die internationalen 
Handelsregeln den bestehenden weltweiten Rechtsnormen unterliegen, und den WTO-
Streitschlichtungsmechanismus für nicht der WTO angehörende UN-Mitgliedstaaten zu 
öffnen;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Generaldirektor der WTO zu 
übermitteln.


